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1599 [Januar 10 . ] "Sontags nach Triton Region"  A
"ORDNUNG DER MUELLERN UND DER WURTHEN[ IN STADT UND AMT ZUG] "

"Alsdann unseren gnedigen Herren , Oberen , unnd Vätteren [=Ammann und Rat von

Stadt und Amt Zug] fürkhommen , wye das ettliohe unnd der mertheil Ohrtt löb¬

licher Eydtgnoschafftt , sonderlich aber die von Zürich , Ein Mandatt unnd Ord¬

nung der Mülleren halber wie sy mencklichen Jnn /dem Mäss , von dem Khämen,

halten , unnd wievil sy von Jeder gattung Khemen , eynem Jederen geben mögend

unnd sollend , auch die prob flyssig daruff gemachtt . So habend unsere gnedige

Herren auch nitt wellen underlassen , dem gmeynen mann zu guttem , diewyl sy

ettliohe mengel unnd fühl an Mülleren unnd Becken befinden , sonderlich aber

die Becken oder pfister sich alle Zitt uff die Müller referieren , unnd sy Jres

geringen brodt bachens schuld geben , solche nachvolgennde Ordnung zustellen

unnd alsdann mencklichem Jnn der Kirchen vorzuoffnen [ - Kirchenruf - ] befol-

hen , darmitt die Mülleren müssen was sy geben , glichfals ein Jeder was unnd

wievil er zuempfachen habe.

Nämlich von eynem Mütt des besten Khemens . . . [ 6] Viertel gestrichens mal,
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unnd ein Viertel dry Vierling krüsoh.

Vom anderen Mütt des mittelmässigen Khemens . . . [ 5] Viertel unnd . . . [ 2 1/2]

Vierling mal unnd . . . [ 2] Viertel krüsoh.

Vom dritten Mütt des schlechtisten Khemens . . . [ 5] Viertel 1 Vierling mal

unnd 1 Viertel . . . [ 3] Vierling krüsoh.

Unnd ist allwegen by einer Jeden prob vor unnd ehe der Khemen gemalen , des

Müllers lohn als Zwey Jmme Khemen vom Mütt vordannen genommen worden.

Es soll auoh khein Müller gefährlicher wyss das mal Zäoh unnd schlymerig , dar¬

mitt es sich desterbas müsse , machen , sonders ein Jeder Müller uff den griff

(wie mans nendt ) malen , unnd dermassen menoklichen währsohafftt machen das

mann sich Jrerthalb gefahr oder vorteyls billicher wyss nitt zuge-

klagen.

Unnd diewyl dann nach dem hüwrigen Jargang die Mülleren das wie obstadt eynem

biderman wol geben mögend , So ist unserer gnedigen Herren will meynung unnd

bevelch , das alle Müller Jnn Jrer Statt unnd lanndtschafftt , sambtt Jren dien-

sten unnd gsind sich darnach haltten , unnd auoh schuldig syn sollend , einem

Jeden das wie vorgemeldt , ungevarlich werden zulassen . Dann welcher Müller

oder Müllers dienst , in dem oder anderem gefahr unnd unthrüw bruchen unnd ei¬

nem das so Jm gehörtt mitt gferden entzüchen unnd diser unser erkhandtnus nitt

gleben unnd statt thun wurde , daruff wier dann eyn uffsechens haben lassen

werden . Den oder dieselben wellend wier darumb dermassen straffen das vil an¬

dere daran gedencken unnd sich hüetten werdend.

Es sind auch glichfals unsere gnedige Herren verursachett worden , diewyl,

(unnd Gott dem Herren sye Lob ) der wyn in Zimlichen äbschlag khommen , unnd

doch die wirtt den uffschlag , bald aber des äbschlags nitt befinden wellen,

unnd mitt den maleren Zimlich thüwr daher faaren , disen nachvolgenden Tax zu¬

ordnen . Unnd nämlich ein Jeder wirtt khein maal , darby man den Elsueser

trincktt , nitt thürer dan umb . . . [ 13] ss geben sollend . Solches auoh mitt

Jrem gutten nutz wol geben khönnend unnd mögend . Derohalben sich ein Jeder

zu haltten wrüsse . . . .

[gez . ] C ο n r a d t [III . ] Zurlouben , Statt [ schreiber ] Zug"

Original - AH 88 , 426 - 427
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